
ter das bestätigt, damit die Beleihung eines Teils der Grundstük- 
ke von Betrieben möglich wird. Jeder, der diese Problematik 
kennt, weiß, daß, wenn wir das bis zu Ende klären wollen, das 
über ein halbes oder ein Jahr vergeht. Und das sind Zeiten, die 
sich die Betriebe nicht mehr erlauben können. Es wäre also sinn
voll, die Verfahrensweise in diese Richtung zu bringen, um eben 
gerade die so dringlich gebotene Sicherheit für die Banken bei 
der Kreditvergabe durch Beleihung von Grund und Boden zu ge
währleisten. Beim Verkauf von ehemals volkseigenen Betrieben 
kann dann das, was im Vertrag sowieso geregelt wird, eingetra
gen werden - daß Eigentumsverhältnisse geklärt sind, und falls 
noch Eigentumsansprüche auf Grundstücke bestehen, die beim 
Verkauf der Betriebe eine Rolle spielen, diese durch Entschädi
gung oder Tausch geltend gemacht werden können. Damit ist ei
gentlich die Beleihung gegeben. Und es wäre auch möglich, 
dann auf einem neuen Grundbuchblatt eventuell sofort die Ein
tragung vorzunehmen und damit diesen Betrieb nun wirklich in 
die freie soziale Marktwirtschaft zu entlassen.

Ich könnte mir vorstellen, daß in dieser Richtung Stück für 
Stück, und zwar in der Reihenfolge der Dringlichkeit, für die 
volkseigenen Betriebe, die jetzt zuerst verkauft werden sollen, 
Licht in das Chaos der Liegenschaftsämter gebracht werden 
kann, indem die gelösten von den ungelösten Eigentumsproble
men klar unterschieden werden. - Ich danke.

(Schwacher Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Drucksache 
Nr. 195. Wer dem Antrag der Fraktion der F.D.P. zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Die 
Gegenprobe? Wer ist dagegen? - Stimmenthaltungen? - Ich 
kann erfreut feststellen - das dritte Mal -: Einstimmig angenom
men. Der Gesetzentwurf ist somit angenommen.

Wir kommen sogleich zum Tagesordnungspunkt 17. Sie erin
nern sich: Der Tagesordnungspunkt 16 wurde von der Fraktion 
der F.D.P.zurückgezogen.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 17:

Beschlußempfehlung des Sonderausschusses zur Kontrol
le der Auflösung des ehemaligen MfS/AfNS, 
betreffend
Beschluß der Volkskammer
Aufforderung an den Ministerrat, die Entlassung der An
gehörigen des ehemaligen MfS und des nachgeordneten 
Bereiches in die Wege zu leiten 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 181 a).

Ich bitte den Vertreter des Sonderausschusses zur Kontrolle 
der Auflösung des MfS/AfNS, Herrn Abgeordneten Geisthardt, 
das Wort zur Begründung zu nehmen.

Geisthardt, Berichterstatter des Sonderausschusses zur 
Kontrolle der Auflösung des ehemaligen MfS/AfNS:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Interesse der Zeit kann ich es kurz machen. Es liegt Ihnen ja vor, 
was hier zu sagen ist.

Der Sonderausschuß hat sich in gemeinsamer Sitzung mit 
dem Rechts- und dem Innenausschuß mit diesem Vorschlag der 
DSU befaßt, und wir haben uns drei Abstimmungsfragen vorge
legt. Ich will sie Ihnen kurz sagen:

1. Soll der Ministerrat beauftragt werden, eine Gesetzesvorla
ge zu erarbeiten, die die Zielsetzung des DSU-Antrags realisiert? 
Dort gab es eine übergroße Mehrheit von Nein-Stimmen. Der 
Ministerrat wird also insofern nicht beauftragt.

2. Stellt das geltende Recht, insbesondere der § 56 des Arbeits
gesetzbuches, eine ausreichende Grundlage dar für die Durch
setzung der im Antrag der DSU vorgesehenen Zielsetzung? Das 
wurde mit überwiegender Mehrheit, nämlich mit 21 Ja-Stimmen 
bei 3 Enthaltungen, bejaht.

Ich möchte, da den meisten wahrscheinlich im Moment der 
Text des § 56 nicht geläufig ist, kurz zitieren, worum es geht. Es 
geht um den Abs. 1 dieses Paragraphen:

„Der Arbeitsvertrag kann vom Arbeitnehmer und vom Arbeit
geber aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi
gungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf
grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen 
beider Vertragsparteien die Fortsetzung des Arbeitsvertrages 
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur vereinbarten 
Beendigung des Arbeitsvertrages nicht zugemutet werden 
kann.“

Wir sind uns einig gewesen, daß hier ein Rechtsrahmen vor
liegt, der nur ausgenutzt zu werden braucht. Es muß ja nicht 
neues Gesetz geschaffen werden, wenn das alte da ist und nur 
nicht praktiziert wird. Hier - möchte ich sagen - fehlt eiir r>.
Leuten nur der nötige Mut, und ich möchte mir wünschen,.___________vß
dieser Mut in Zukunft aufgebracht wird.

Die dritte Frage, die wir uns vorgelegt haben: Soll der 
Ministerrat der DDR beauftragt werden, bis zum 1. September 
1990 Bewertungskriterien zu erarbeiten, die die Eignung für die 
Arbeit ehemaliger Mitarbeiter des MfS/AfNS im öffentlichen 
Dienst unter Beachtung der Umstände des Einzelfalls näher be
stimmen, und sollte der Ministerrat ebenfalls dafür verantwort
lich sein, daß diese Kriterien umgehend angewandt werden? 
wurde einstimmig mit Ja beantwortet. Das heißt, es ergeht ein 
Auftrag an den Ministerrat, entsprechend zu reagieren, Krite
rien zu schaffen und seiner Verantwortlichkeit nachzukommen, 
daß diese Kriterien auch entsprechend durchgesetzt werden, so 
daß der Zielsetzung des Antrags der DSU entsprochen werden 
kann. - Ich bedanke mich.

(Schwacher Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich danke. Wortmeldungen liegen dem Präsidium nicht vor, so 
daß wir dann zur Abstimmung über den von der Fraktion 
DSU eingebrachten Antrag, verzeichnet auf Drucksache 
Nr. 188 a, kommen.

Wer der Beschlußempfehlung zuzustimmen wünscht, den bit
te ich um das Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - 
Keine. Stimmenthaltungen? - Bei einigen Stimmenthaltungen 
ist somit die Beschlußempfehlung angenommen. Ich danke Ih
nen.

Meine Damen und Herren! Wir sind damit am Schluß unserer 
heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Tagung der 
Volkskammer auf Donnerstag, den 30. August 1990, 10.00 Uhr, 
ein.

Die Tagung ist geschlossen.

Ende der Tagung: 22.45 Uhr
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